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Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund hat folgende verbindliche Entscheidung
getroffen:

Bei der Prüfung des Waisenrentenanspruchs
nach § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a SGB VI
(Schulausbildung) und nach § 48 Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 Buchstabe b SGB VI (Übergangszeit) ist der
Beginn der Schulausbildung an allgemein- und
berufsbildenden Schulen, Fachschulen, Fach-
hoch- und Hochschulen, Privatschulen und ande-
ren Schulen abhängig von den Ausbildungs-
plänen und Studienordnungen. Nimmt die Waise
die Schulausbildung tatsächlich erst zu einem
späteren Zeitpunkt auf, ist dieser Tag für den
Beginn der Schulausbildung maßgeblich. 

Das Ende der Schulausbildung an Fachschulen
und Hochschulen (vgl. dazu verbindliche Ent-
scheidung des Bundesvorstandes der Deutschen
Rentenversicherung Bund vom Oktober 2011,
veröffentlicht am 23. Dezember 2011), an all-
gemein- und berufsbildenden Schulen, Fach-
hochschulen, Privatschulen und anderen Schulen
ist abhängig von den Ausbildungsplänen und
Studienordnungen. Ist die Ablegung einer Ab-
schlussprüfung danach nicht vorgesehen, endet
die Ausbildung mit dem letzten Unterrichtstag.
Sieht der Ausbildungsplan oder die Studienord-

nung eine Prüfung vor, endet die Ausbildung mit
dem Tag der letzten Prüfung, wenn der Waise
dabei das Prüfungsergebnis bekannt gegeben
wird. Wird der Waise das Prüfungsergebnis erst
später bekannt gegeben, so ist Endzeitpunkt der
Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.
Wird die Ausbildung abgebrochen, ist der Zeit-
punkt maßgebend, von dem an eine tatsächliche
Ausbildung mit dem erforderlichen Zeitaufwand
nicht mehr vorlag.

Die Entscheidung beruht auf § 138 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4,
Abs.2 Satz 1 SGB VI, § 51 Abs.2 Nr. 4 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Zuständig-
keit des Bundesvorstandes ergibt sich aus § 138
Abs. 2 Satz 2 SGB VI, § 53 Abs. 2 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund i.V. m. dem
Beschluss der Vertreterversammlung (heute: Bundes-
vertreterversammlung) über die Delegation von Auf-
gaben vom 1. Oktober 2005.

Die Entscheidung wird mit der Veröffentlichung im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen Renten-
versicherung Bund verbindlich. 

Berlin, November 2013

Annelie Buntenbach Alexander Gunkel

Amtliche Mitteilungen 
Verbindliche Entscheidungen des Bundesvorstandes 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 

Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund hat folgende verbindliche Entscheidung
getroffen: 

Waisenrenten bei Berufsausbildung werden
grundsätzlich auf den voraussichtlichen Prü-
fungstermin befristet. Die Überprüfung der
Waisenrentenberechtigung erfolgt einmal im
Jahr. Ein Nachweis über das tatsächliche Ende
der Berufsausbildung wird nur angefordert, wenn
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Ausbildung be-
reits vor dem Prüfungstermin beendet wurde.

Waisenrenten bei Hochschulausbildung wer-
den auf das voraussichtliche Ende der Hochschul-
ausbildung abzüglich zwei Monaten, wenn die
Hochschule voraussichtlich im Sommersemester
beendet wird, beziehungsweise abzüglich einem
Monat, wenn die Hochschule voraussichtlich im
Wintersemester beendet wird, befristet.

Die Entscheidung beruht auf § 138 Abs.1 Satz 2 Nr. 4,
Abs.2 Satz 1 SGB VI, § 51 Abs.2 Nr. 4 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Zuständig-
keit des Bundesvorstandes ergibt sich aus § 138
Abs. 2 Satz 2 SGB VI, § 53 Abs. 2 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund i.V. m. dem
Beschluss der Vertreterversammlung (heute: Bundes-
vertreterversammlung) über die Delegation von Auf-
gaben vom 1. Oktober 2005.

Die Entscheidung wird mit der Veröffentlichung im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund verbindlich. 

Berlin, November 2013

Annelie Buntenbach Alexander Gunkel
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Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund hat folgende verbindliche Entscheidung
getroffen: 

Bei Leistungen zur Teilhabe ist die Anrechnung
von Erwerbseinkommen nach § 52 Abs.1 Nr.1
SGB IX auf das Übergangsgeld getrennt für jedes
Beschäftigungsverhältnis durchzuführen. Ist aus
einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis
kein Übergangsgeld berechnet worden, kann das
während der Leistung bezogene Entgelt aus
dieser geringfügigen Beschäftigung nicht auf das
aus dem Arbeitsentgelt der Hauptbeschäftigung
berechnete Übergangsgeld angerechnet werden.

Die Entscheidung beruht auf § 138 Abs.1 Satz 2
Nr. 4a, Abs. 2 Satz 1 SGB VI, § 51 Abs. 2 Nr. 4a der

Satzung der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Die Zuständigkeit des Bundesvorstandes ergibt sich
aus § 138 Abs.2 Satz 2 SGB VI, § 53 Abs.2 der Sat-
zung der Deutschen Rentenversicherung Bund i.V. m.
dem Beschluss der Vertreterversammlung (heute:
Bundesvertreterversammlung) über die Delegation
von Aufgaben vom 1. Oktober 2005.

Die Entscheidung wird mit der Veröffentlichung im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen Renten-
versicherung Bund verbindlich. 

Berlin, November 2013 

Annelie Buntenbach Alexander Gunkel

Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund hat folgende verbindliche Entscheidung
getroffen: 

Die verbindliche Entscheidung über die „Auf-
rechnung/Verrechnung bei Forderungen der
Rentenversicherungsträger, wenn Anspruchs-
inhaber und zur Zahlung einer Leistung 
verpflichteter Rentenversicherungsträger nicht
identisch sind“ aus März 2006, veröffentlicht 
am 26. 6. 2006, tritt mit Wirkung vom 31. 5. 2014
außer Kraft.

Die Entscheidung beruht auf § 138 Abs.1 Satz 2 Nr. 4,
Abs.2 Satz 1 SGB VI, § 51 Abs.2 Nr. 4 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Zuständig-

keit des Bundesvorstandes ergibt sich aus § 138
Abs. 2 Satz 2 SGB VI, § 53 Abs. 2 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund i.V. m. dem
Beschluss der Vertreterversammlung (heute: Bundes-
vertreterversammlung) über die Delegation von Auf-
gaben vom 1. Oktober 2005.

Die Entscheidung wird mit der Veröffentlichung im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen Renten-
versicherung Bund verbindlich. 

Berlin, Januar 2014

Annelie Buntenbach Alexander Gunkel

Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund hat folgende verbindliche Entscheidung
getroffen: 

Die „Grundsätze für den Umgang mit über-
zahlten Renten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung“ (vgl. Anlage) gelten mit Beginn des
Kalendermonats nach Veröffentlichung im amt-
lichen Mitteilungsblatt der Deutschen Renten-
versicherung Bund bundeseinheitlich für alle
Rentenversicherungsträger. 

Die Entscheidung beruht auf § 138 Abs.1 Satz 2 Nr. 4,
Abs.2 Satz 1 SGB VI, § 51 Abs.2 Nr. 4 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Zuständig-
keit des Bundesvorstandes ergibt sich aus § 138
Abs. 2 Satz 2 SGB VI, § 53 Abs. 2 der Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Bund i.V. m. dem Be-
schluss der Vertreterversammlung (heute: Bundes-
vertreterversammlung) über die Delegation von Auf-
gaben vom 1. Oktober 2005. 

Die Entscheidung wird mit der Veröffentlichung im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen Renten-
versicherung Bund verbindlich.

Berlin, Januar 2014 

Annelie Buntenbach Alexander Gunkel

Anlage

Grundsätze für den Umgang mit überzahlten Renten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 

1. Präambel 

Die „Grundsätze für den Umgang mit überzahlten Renten in der
gesetzlichen Rentenversicherung“ legen gemeinsame Standards
für die Erfassung von überzahlten Renten und das weitere Vor-
gehen bei Überzahlungen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung fest. Auf der Grundlage einheitlicher Begriffsklärungen
und Definitionen sowie einheitlicher Verfahrens-, Buchungs-
und Dokumentationsgrundsätze wird der Umgang mit überzahl-
ten Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung auf eine



RVaktuell 3/201488

gemeinsame Basis gestellt. Die Grundsätze gelten verbindlich
für alle Rentenversicherungsträger.

2. Begriffsklärungen und Definitionen 

2.1 Überzahlung

● Eine Überzahlung tritt ein, wenn eine Leistung zu Unrecht
erbracht worden ist. Eine Leistung wird zu Unrecht erbracht,
wenn ein Versicherter oder ein Dritter eine Geldleistung er-
hält, die ihm bei richtiger Anwendung gesetzlicher Vorschrif-
ten nicht oder nur in einer betragsmäßig niedrigeren Höhe
erbracht werden darf.

● Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander
nach §§ 102 ff. SGB X zählen nicht zu den Forderungen aus
überzahlter Rente.

2.2 Forderung 

● Eine Forderung aus überzahlter Rente, d. h. ein Erstattungs-
anspruch, entsteht,

– wenn ein Bescheid aufgehoben (zum Beispiel nach den
§§ 45 ff. SGB X oder nach § 101 SGB VI) und eine Er-
stattung nach § 50 Abs. 1 SGB X geltend gemacht wird,

– wenn bei einer ohne Bescheid erbrachten Leistung ein
Erstattungsbescheid erlassen wird (zum Beispiel nach
§ 50 Abs.2 SGB X, §§ 53 Abs. 6, 54 Abs. 6 SGB I oder § 118
Abs. 4 SGB VI) oder

– wenn der Rücküberweisungsanspruch bei einer über den
Todesmonat hinaus gezahlten Rente gegenüber einem
Geldinstitut geltend gemacht wird (§ 118 Abs.3 SGB VI).

● Die Voraussetzungen für das Entstehen und die Fälligkeit
einer Forderung aus überzahlter Rente ergeben sich – ins-
besondere bei Ansprüchen gegen einen Versicherten oder
Leistungsbezieher – ganz überwiegend aus den Vorschriften
des Sozialrechts. Die Vorschriften des BGB zum Entstehen
einer Forderung, zum Zeitpunkt der Fälligkeit und zum Weg-
fall beziehungsweise zum Erlöschen einer Forderung finden
nur in Ausnahmefällen und allenfalls ergänzend Anwen-
dung, weil im Zivilrecht – anders als im Sozialrecht – Fällig-
keitszeitpunkte (vgl. § 271 BGB) sowie der Wegfall bezie-
hungsweise das Erlöschen einer Forderung (vgl. §§ 362,
364 ff. BGB) in weitem Umfang der Disposition der Parteien
unterliegen.

● Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes – zwingende Voraus-
setzung für einen Erstattungsanspruch und damit für eine
Forderung nach § 50 Abs.1 Satz 1 SGB X – richtet sich in der
Regel nach den §§ 45 und 48 SGB X.

● Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Ver-
waltungsakt dem Grunde und der Höhe nach festzusetzen
(§ 50 Abs.3 Satz 1 SGB X). Eine Festsetzung der Erstattung
nur dem Grunde nach genügt nicht den gesetzlichen Anfor-
derungen. Daraus folgt, dass eine Erstattung erst nach Fest-
stellung der genauen Höhe einer Überzahlung geltend ge-
macht werden kann. Die Festsetzung des Erstattungs-
betrages soll, sofern die Leistung auf Grund eines Ver-
waltungsaktes erbracht worden ist, mit der Aufhebung des
Verwaltungsaktes zu einem „Gesamtbescheid“ verbunden
werden (§ 50 Abs. 3 Satz 2 SGB X). Beide Bescheide, Auf-
hebungs- und Erstattungsbescheid, können getrennt von-
einander von den Adressaten angefochten werden.

● Der Erlass des Erstattungsbescheids setzt nicht voraus, dass
der Aufhebungsbescheid bereits bindend geworden ist. Das
ergibt sich aus § 50 Abs. 3 Satz 2 SGB X, wonach Auf-
hebungs- und Erstattungsbescheid gemeinsam ergehen sol-
len. Eine Durchsetzung des Erstattungsbescheids (beispiels-
weise durch Aufrechnung oder Vollstreckung) kommt aller-
dings regelmäßig erst dann in Betracht, wenn auch der
Aufhebungsbescheid unanfechtbar geworden ist.

● Wenn der zu Unrecht erbrachten Leistung ein Bescheid zu-
grunde liegt, bedarf es zur vollständigen Rückabwicklung
folgender drei Verwaltungsakte: 

– Aufhebung des der bisherigen Leistung zugrunde liegen-
den rechtswidrigen Verwaltungsaktes,

– Feststellung des Erstattungsanspruches nach § 50 Abs.1
SGB X dem Grunde und der Höhe nach und

– Zahlungsgebot, das heißt, die Aufforderung, die Leistung
zu erstatten.

● Wenn eine Leistung ohne Verwaltungsakt zu Unrecht er-
bracht worden ist (§ 50 Abs.2 SGB X), bedarf es zur vollstän-
digen Rückabwicklung folgender zwei Verwaltungsakte: 

– Feststellung des Erstattungsanspruches dem Grunde und
der Höhe nach und

– Zahlungsgebot, das heißt, die Aufforderung, die Leistung
zu erstatten.

● Die Forderung entsteht zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Erstattungsbescheides gegenüber dem Erstattungspflichti-
gen (§ 37 SGB X). Auf die Unanfechtbarkeit des Bescheides
kommt es nicht an. Die Einlegung eines Widerspruchs be-
ziehungsweise die Erhebung einer Klage berührt nicht die
Wirksamkeit des Bescheides, sondern hindert nur dessen
Vollziehung. Während des Schwebezustandes aufgrund der
aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage dürfen
keine Folgerungen aus dem Bescheid gezogen werden, es sei
denn, die sofortige Vollziehung wurde ausnahmsweise an-
geordnet. Die Forderung bleibt in jedem Fall weiterhin be-
stehen.

● Die Forderung wird zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ver-
waltungsaktes über das Zahlungsgebot sofort fällig, es sei
denn, dass im Zahlungsgebot ein anderer Zeitpunkt be-
stimmt wird. Die Fälligkeit bestimmt sich mangels spezial-
gesetzlicher Regelung nach § 271 Abs.1 oder Abs.2 BGB in
entsprechender Anwendung. Danach kann der Renten-
versicherungsträger die Leistung sofort verlangen und der
Schuldner sie sofort erbringen, wenn eine Zeit für die Leis-
tung weder bestimmt ist noch den Umständen entnommen
werden kann. Ist eine Zeit bestimmt, kann der Rentenver-
sicherungsträger die Leistung nicht vor dieser Zeit ver-
langen, der Schuldner sie aber vorher erbringen.

● Soweit Forderungen nach § 118 Abs. 4 SGB VI, § 101 SGB VI
und §§ 53 Abs. 6, 54 Abs. 6 SGB I bestehen, gelten hinsicht-
lich der Feststellung und des Einzugs dieser Forderungen die
vorstehenden Ausführungen entsprechend.

2.2.1 Aufrechnung (§ 51 SGB I)

● Der Rentenversicherungsträger kann eigene Forderungen
gegen Ansprüche des Erstattungspflichtigen aufrechnen
(§ 51 SGB I). Voraussetzung ist, dass die Forderungen gleich-
artig sind, das heißt beide Ansprüche müssen auf „Geld“ ge-
richtet sein. Darüber hinaus muss Identität von Schuldner
und Gläubiger bestehen („Gegenseitigkeit“): Der Gläubiger
der einen Forderung muss zugleich Schuldner der anderen
Forderung sein. Die Aufrechnung gemäß § 51 SGB I ist des-
halb nur bei vorhandenen Ansprüchen des Erstattungs-
pflichtigen auf Geldleistungen möglich. Beide Forderungen
müssen zum Zeitpunkt der Aufrechnung fällig sein. Für die
Aufrechnung und deren Rechtswirkungen enthält das SGB
keine gesonderten Vorschriften, so dass insoweit die
§§ 387 ff. BGB entsprechend anwendbar sind.

● Die Aufrechnung erfolgt durch Aufrechnungserklärung. Bei
ihr handelt es sich um eine formlose, einseitige, empfangs-
bedürftige verwaltungsrechtliche Willenserklärung (ver-
gleiche § 388 BGB) in Form eines Verwaltungsaktes.
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● Bei einer Aufrechnung verbleibt es bei der Fälligkeit der
Restforderung.

● Bei einer durch Aufrechnung „pro rata temporis“ erfüllten
Forderung kann mangels gesetzlicher Grundlage eine Ver-
zinsung nicht verlangt werden (vergleiche AGFAVR 2/2007,
TOP 10).

● Die Möglichkeiten der Aufrechnung und der Einleitung von
Vollstreckungsmaßnahmen bestehen nebeneinander.

● Eine durch den Rentenversicherungsträger gemäß § 51
SGB I erklärte Aufrechnung ist gegenüber zeitlich später
folgenden Forderungen nach §§ 52 ff. SGB I aufgrund der
zeitlichen Priorität – anders als der fällige Erstattungs-
anspruch nach Ablauf einer nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr.1
SGB IV gewährten Stundung – vorrangig.

2.2.2 Stundung (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 SGB IV)

● Bei einer Stundung wird die Fälligkeit des Erstattungs-
anspruchs hinausgeschoben. Der Rentenversicherungs-
träger kann Ansprüche stunden, wenn die sofortige Ein-
ziehung mit erheblichen Härten für die Anspruchsgegner
verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet wird. Die Stundung setzt einen Antrag voraus. Der
Schuldner hat einen Anspruch auf Entscheidung über den
Antrag. Die Entscheidung hat durch Verwaltungsakt zu er-
gehen.

● Während die Aufrechnung einen gleichartigen, fälligen Geld-
leistungsanspruch des Erstattungspflichtigen gegen den Ren-
tenversicherungsträger voraussetzt, kann die Stundung auch
in Fällen gewährt werden, in denen eine Gegenseitigkeit von
Ansprüchen nicht gegeben ist.

● Während die Aufrechnung bewirkt, dass Forderungen,
soweit sie sich decken, zu dem Zeitpunkt als erloschen gel-
ten, in dem sie sich als zur Aufrechnung geeignet gegenüber
getreten sind (§ 389 BGB), wird durch die Stundung lediglich
die Fälligkeit einer Forderung ganz oder – bei Einräumung
des Rechts zu Teilzahlungen – teilweise hinausgeschoben.

● Für die Dauer der Stundung kann der Rentenversicherungs-
träger seinen Erstattungsanspruch nicht mehr zwangsweise
durchsetzen. Als Ausgleich für das Hinausschieben der Fäl-
ligkeit des Erstattungsanspruchs hat der Rentenversiche-
rungsträger regelmäßig Zinsen zu verlangen (§ 76 Abs. 2
Satz 2 SGB IV). Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der
Bekanntgabe des Stundungsbescheides.

● Dem Antragsteller müssen die Stundungsvoraussetzungen
und die Stundungsbedingungen bekannt gegeben werden.
Sowohl der Antragsteller als auch der Rentenversicherungs-
träger müssen mit den der Stundung zugrunde liegenden
Bedingungen und mit der Verzinsung einverstanden sein.
Wenn der Schuldner mit der Verzinsung nicht einverstanden
ist, der Rentenversicherungsträger aber die Zinserhebung
für zwingend geboten hält, ist die Stundung abzulehnen, und
es sind andere Möglichkeiten der Tilgung bis hin zur Zwangs-
vollstreckung zu prüfen.

2.2.3 Niederschlagung (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB IV)

● Mit der Niederschlagung wird von der Weiterverfolgung
eines fälligen Anspruchs entweder vorläufig (befristete
Niederschlagung) oder endgültig (unbefristete Nieder-
schlagung) abgesehen.

● Der Rentenversicherungsträger darf Ansprüche niederschla-
gen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben
wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis
zur Höhe des Anspruchs stehen. Die Niederschlagung hat
keine Erlasswirkung; sie führt nicht zum Erlöschen des
Anspruchs. Der Anspruch bleibt weiterhin fällig.

● Die Niederschlagung erfolgt von Amts wegen, bedarf also
keines besonderen Antrages. Sie ist eine verwaltungsinterne
Maßnahme und hat keine Verwaltungsaktsqualität. Erfolgt
eine Mitteilung über die Niederschlagung an den Schuldner,
so ist darin das Recht vorzubehalten, den Anspruch erneut
geltend zu machen.

● Eine befristete Niederschlagung erfolgt, wenn die Ein-
ziehung der Forderung wegen der wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Schuldners oder aus anderen Gründen vorüber-
gehend keinen Erfolg verspricht und die Voraussetzungen
für eine Stundung nicht vorliegen. Die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Schuldners sind in angemessenen Zeitabstän-
den – spätestens nach fünf Jahren – zu überprüfen.

● Eine unbefristete Niederschlagung erfolgt, wenn die Ein-
ziehung der Forderung wegen der wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Schuldners oder aus anderen Gründen dauerhaft
keinen Erfolg verspricht. Sollten im Laufe der Zeit Tatsachen
bekannt werden, die die Möglichkeit der Einziehung der
Forderung erkennen lassen, ist die Forderung wieder gel-
tend zu machen.

● Die Niederschlagung kann auf einen Teil der Forderung
beschränkt werden. Für die Dauer der Niederschlagung ist
eine Verzinsung der Forderung unzulässig.

2.2.4 Erlass (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB IV)

● Der Rentenversicherungsträger darf Ansprüche erlassen,
wenn deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls „unbillig“
wäre. Der Erlass setzt regelmäßig einen Antrag voraus. 
Der Schuldner hat einen Anspruch auf Entscheidung über
den Antrag. Die Entscheidung ergeht durch Verwaltungsakt.
Durch den Erlass erlischt der Anspruch.

● Der Begriff der „Unbilligkeit“ ist ein unbestimmter Rechts-
begriff, an den ein Beurteilungsspielraum gekoppelt ist. 
Die Unbilligkeit der Einziehung einer Forderung kann aus
persönlichen oder sachlichen Gründen gegeben sein. Ein
Erlass wegen Unbilligkeit aus persönlichen Gründen setzt
voraus, dass beim Schuldner sowohl Erlassbedürftigkeit als
auch Erlasswürdigkeit vorliegen. Von Erlassbedürftigkeit 
ist auszugehen, wenn die Weiterverfolgung des Anspruches
die wirtschaftliche oder persönliche Existenz des Schuldners
vernichten oder ernstlich gefährden würde. Von Erlass-
würdigkeit ist auszugehen, wenn der Schuldner die man-
gelnde Leistungsfähigkeit nicht selbst herbeigeführt hat und
durch sein Verhalten nicht in eindeutiger Weise gegen die
Interessen der Allgemeinheit verstoßen hat. Ein Erlass
wegen Unbilligkeit aus sachlichen Gründen setzt voraus,
dass eine Einziehung der Forderung im Einzelfall nicht 
– beziehungsweise nicht mehr – mit dem Sinn und Zweck des
Gesetzes vereinbar wäre.

● Ein Erlass kommt nicht in Betracht, wenn eine Stundung
ausreicht, um den mit der Einziehung der Forderung ver-
bundenen „Härten“ Rechnung zu tragen.

● Der Erlass kann auf einen Teil der Forderung beschränkt
werden. Vor dem Erlass ist darauf hinzuwirken, dass der
Schuldner wenigstens einen Teil der Forderung getilgt hat.

2.2.5 Kleinbeträge 

● Die in der Deutschen Rentenversicherung bestehenden Rege-
lungen zum Umgang mit Kleinbeträgen (Bagatellgrenzen)
sind zu beachten.

2.3 Nicht rückforderbare Rentenüberzahlungen und
möglicher Rückgriff gegen Beschäftigte

● Auch in Fällen, in denen bei der Prüfung der unter 
Punkt 2. 2 genannten Voraussetzungen das Bestehen einer
Forderung nicht festgestellt werden kann, weil etwa die
Voraussetzungen für die Rücknahme (§ 45 SGB X) oder die
Aufhebung eines Bescheides (§ 48 SGB X) nicht (mehr) vor-
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liegen, der Bescheid also bestandsgeschützt ist, liegt eine
Überzahlung vor, da ein Versicherter oder ein Dritter eine
Geldleistung erhalten hat, die ihm bei richtiger Anwendung
gesetzlicher Vorschriften nicht oder nur in einer betrags-
mäßig niedrigeren Höhe hätte erbracht werden dürfen. 
Diese Überzahlung kann in bestimmten Fallkonstellationen
im Wege der sogenannten „Aussparung“ im Sinne des § 48
Abs.3 SGB X schrittweise reduziert werden.

● In diesen Fällen von Rentenüberzahlungen kommt es bei
dem betroffenen Rentenversicherungsträger mangels Rück-
forderungsmöglichkeit zu finanziellen Einbußen, wenn nicht
ein Mitarbeiterregress realisiert werden kann. Dafür ist zu
prüfen, ob die Überzahlung auf das schuldhafte Handeln
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des Renten-
versicherungsträgers zurückzuführen ist. Nach § 75 Abs.1
Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) beziehungsweise
den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen haben Be-
amtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig
ihnen obliegende Pflichten verletzt haben, dem Dienstherrn
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Nach § 3
Abs.7 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD)
und nach den entsprechenden Regelungen der Tarifverträge
der Tarifgemeinschaft der Deutschen Rentenversicherung
(TgDRV) sowie der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See und der Deutschen Rentenversicherung
Bund finden für Beschäftigte der Rentenversicherungsträger
die für die Schadenshaftung der Beamtinnen und Beamten
des Bundes geltenden Bestimmungen entsprechende An-
wendung.

3. Verfahrens-, Buchungs- und Dokumentationsgrundsätze 

3.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze

● Ab 2014 ist von den Rentenversicherungsträgern das
„Verfahren Forderungsverwaltung“ (VF 10) im Kernsystem
rvDialog – entsprechend dem Migrationsfortschritt – zu nut-
zen.

● Die maschinelle Weitergabe der zu Forderungen der Renten-
versicherungsträger im „Verfahren Forderungsverwaltung“
(VF 10) generierten Daten an das Rechnungswesen ist von
den Rentenversicherungsträgern durch geeignete Verfahren
(Schnittstellen) sicher zu stellen.

● Den Geschäftsführungen sowie den zuständigen Selbstver-
waltungsgremien der Rentenversicherungsträger ist regel-
mäßig, mindestens einmal jährlich, über Forderungen aus

überzahlten Renten unter Verwendung der als Anlage 1 und
Anlage 2 beigefügten Tabellen zu berichten. Die hierfür er-
forderlichen Daten sind aus dem „Verfahren Forderungs-
verwaltung“ (VF 10) zu generieren.

● Um hinsichtlich der überzahlten Renten und der daraus
resultierenden Forderungen in der gesetzlichen Renten-
versicherung Transparenz herzustellen und um gemeinsam
Strategien zur Vermeidung beziehungsweise Verringerung
von Überzahlungen entwickeln zu können, haben alle
Rentenversicherungsträger die Tabellen einmal jährlich,
spätestens bis zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden
Jahres, an die Deutsche Rentenversicherung Bund zu über-
mitteln. Diese legt sie zusammengefasst den zuständigen
Gremien zur weiteren Beratung vor.

3.2 Grundsätze für die Buchung von Forderungen

● Die Rentenversicherungsträger buchen in ihrer Finanz-
buchhaltung alle Forderungen aus überzahlten Renten unter
der Kontenart 032. Dies gilt auch für Forderungen aus über-
zahlten Renten, mit denen aufgerechnet werden kann.

● Alle Forderungen sind unter Rückgriff auf die buchungs-
relevanten Daten aus dem „Verfahren Forderungsver-
waltung“ (VF 10) zu buchen. Sobald die dafür notwendigen
technischen Verfahren zur Verfügung stehen, sind die Forde-
rungen laufend zu buchen. Die Möglichkeit, gemäß der An-
merkung zur Kontengruppe 02/03 (Ziffer 1 Satz 1) auf eine
laufende Buchung zu verzichten, besteht dann nicht mehr.

● Die Rentenversicherungsträger buchen nicht einbringbare
Forderungen nach ihrer unbefristeten Niederschlagung oder
ihrem Erlass in der Kontenart 662. Die Anmerkung 2 zur
Kontengruppe 66 steht dem nicht entgegen.

● Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine unbefristet 
niedergeschlagene Forderung doch noch beglichen werden,
sind die entsprechenden Beträge in der Kontenart 362 zu
buchen.

● Die Rentenversicherungsträger buchen befristet nieder-
geschlagene Forderungen als Vermögenswerte in ihrer
Finanzbuchhaltung.

● Die Überzahlungsfälle, in denen mangels Rückforderungs-
möglichkeit finanzielle Einbußen entstanden sind (vgl. Punkt
2.3), werden von den Rentenversicherungsträgern nicht in
der Finanzbuchhaltung gebucht, da es sich nicht um Forde-
rungen handelt. 
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